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I. Zusammenfassung der Tagesgeschehnisse 

Am vierzehnten Verhandlungstag wurde das Urteil verkündet. 
 
II. Materiellrechtliche und prozessuale Erörterungen 

Der Angeklagte sei wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland in zwei Fäl-
len, jeweils in Tateinheit mit einem Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, davon in einem 
Fall zudem in Tateinheit mit einem Kriegsverbrechen gegen Personen schuldig gesprochen worden. 
Er wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren und sechs Monaten verurteilt. Die Haftzeit 
in der Türkei solle Abdelkarim E. im Maßstab 1:3 angerechnet werden. Das Mobiltelefon der Marke 
Samsung, Modell GTS 5230 wurde eingezogen. Der Haftbefehl vom 15. Juni 2016 wird aufrechterhal-
ten. 
Durch die Beweislage sei widerlegt, dass der Angeklagte nur humanitäre Hilfe habe leisten wollen. 
Die mitgliedschaftliche Beteiligung an ISIG sei durch die Videodateien, die auf dem beschlagnahmten 
Samsung-Mobiltelefon gesichert wurden, erwiesen. Hervorstechend seien jedoch vor allem die IS-
Regierungsbögen, welche 23 Merkmale von Abdelkarim E. enthielten und als Beleg für seine Regist-
rierung beim IS dienten. Der Angeklagte habe sich außerdem am 06. November 2013 an Kampfhand-
lungen beteiligt und diese im Rahmen von Videoaufnahmen mit seinem Handy dokumentiert.  
Weiterhin wurde verkündet, dass das Gericht das Verfahren auf die genannten Straftaten beschränke 
und nicht auf den Tatkomplex, in welchem der Angeklagte beim Flughafen in Gaziantep eine Spreng-
stoffvorrichtung übergeben habe, erweitert werde. 
Der Angeklagte kann das Rechtsmittel der Revision einlegen. Binnen einer Woche ist die Revision 
einzulegen und die Begründung muss binnen eines Monats erfolgen. Außerdem wird die Fortdauer 
der U-Haft festgelegt.  

III. Trial Management 

1. Zuschauer 

Zur Urteilsverkündung erschienen viele Mitglieder der Presse und auch einige Bekannte des Ange-
klagten sowie weitere Zuschauer waren anwesend. Zeitweise waren ca. 15-20 Personen im Zuschau-
erraum anwesend, die genaue Zahl konnte aufgrund einer starken Fluktuation jedoch nicht festge-
halten werden.  
Nach Schließung der Verhandlung wurde es Abdelkarim E. gestattet sich kurz mit seinen Freunden zu 
unterhalten, diese boten ihm scherzhafter Weise die Brieffreundschaft an. 

2. Verhandlungsbeginn und -ende, Verhandlungsdauer 

Datum Tag Beginn Unterbrechungen Ende Verhandlungsdauer 

08.11.2016 14 11:09 - 12:08 0h 59min 

Insgesamt: 
    

25h 16min 
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